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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Schulen im Landkreis Esslingen haben zwischenzeitlich Geh- und
Rad schulwegpläne erarbeitet und welche nicht?

2. Welche Maßnahmen plant sie, um diejenigen Schulen, die noch keine Geh- und
Radschulwegpläne erarbeitet haben, zu veranlassen, dies nachzuholen?

3. Steht das internetbasierte Geographische Informationssystem (WebGIS)-In-
strument des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung (LGL)
zwischenzeitlich allen Schulen zur Verfügung und wenn nein, wann steht es
den Schulen zur Verfügung?

4. In welcher Form werden die Schulen über die Möglichkeit zur Erstellung von
Geh- und Radschulwegplänen mittels dieses WebGIS-Instruments informiert?

5. In welcher Form ist die Finanzierung der Auswertung der eingetragenen Rou-
ten geregelt?

26. 05. 2015

Kunzmann CDU

Kleine Anfrage

des Abg. Thaddäus Kunzmann CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Geh- und Radschulwegeplanung im Landkreis Esslingen

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 17. Juni 2015 Nr. 52-/3856/184/1 beantwortet das Ministe -
rium für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für
Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Schulen im Landkreis Esslingen haben zwischenzeitlich Geh- und Rad-
schulwegpläne erarbeitet und welche nicht?

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport hat vom 1. Dezember 2014 bis
zum 27. Februar 2015 unter den öffentlichen allgemein bildenden Schulen im
Land eine Erhebung zur Einführung und Fortschreibung von Geh- bzw. Rad-
schulwegplänen durchgeführt. Die aktuellen Übersichten der Schulen im Land-
kreis Esslingen mit Geh- bzw. Radschulwegplan sind als Anlage beigefügt. Dabei
ist zu beachten, dass nur diejenigen Schulen aufgeführt sind, die sich an der Erhe-
bung beteiligt haben.

2. Welche Maßnahmen plant sie, um diejenigen Schulen, die noch keine Geh- und
Radschulwegpläne erarbeitet haben, zu veranlassen, dies nachzuholen?

Im Herbst 2015 findet die nächste Tagung der Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren für Verkehrserziehung der Staatlichen Schulämter und Regierungspräsidien
statt. Dort wird über die Ergebnisse der Befragung informiert und über das weite-
re Vorgehen sowie geeignete Unterstützungsmaßnahmen beraten. Ziel ist es, die
Quote der Schulen mit Geh- bzw. Radschulwegplan kontinuierlich zu erhöhen.
Hierzu bedarf es der Kooperation der Kommunen (bzw. Straßenbauämter), der
Schulen und der Polizei.

3. Steht das internetbasierte Geographische Informationssystem (WebGIS)-In-
strument des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung (LGL)
 zwischenzeitlich allen Schulen zur Verfügung und wenn nein, wann steht es den
Schulen zur Verfügung?

Das Web GIS-Instrument steht noch nicht allen Schulen zur Verfügung, da der-
zeit letzte Abstimmungen zur technischen Abwicklung mit dem Ministerium für
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz bzw. dem Landesinstitut für Geoinfor-
mation und Landesentwicklung Baden-Württemberg erfolgen müssen. Nach die-
ser grundsätzlichen Klärung werden die Serverumgebung und das Tool an die
neuen deutlich erweiterten Anforderungen angepasst. Nach derzeitigem Kenntnis-
stand steht die Web GIS-Anwendung im Herbst 2015 den Schulen zur Verfügung.

4. In welcher Form werden die Schulen über die Möglichkeit zur Erstellung von
Geh- und Radschulwegplänen mittels dieses WebGIS-Instruments informiert?

Die Information der Schulen erfolgt durch die elektronischen Sonderinforma -
tionsdienste des Kultusministeriums. 
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5. In welcher Form ist die Finanzierung der Auswertung der eingetragenen Rou-
ten geregelt?

Mit dem Web-GIS-Instrument unterstützt das Land die lokalen Akteure bei der
Erstellung von Radschulwegplänen. Die Auswertung der eingetragenen Routen
kann nur durch örtliche Akteure erfolgen. Die Radschulwegpläne sollen daher
gemäß Erlass „Sicherer Schulweg“ des Innenministeriums von Schulen, Straßen-
verkehrsbehörden und Polizei erstellt werden.

Stoch

Minister für Kultus, Jugend und Sport
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